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57. Jahrgang

Bekanntmachung.
Das Gesetz vom 4. September 1915, betreffend Aend?-

rung der Wehrpflicht, trifft nur im Frieden  ausge-
nrusterte Wehrpflichtige. Im Kriege  ausgemustertc Wehr
Pflichtige unterliegen der Nachmusterung auch wenn sie
v v r dem 8. September 1870  geboren sind.

Die Bekanntmachung über die Anmeldung der Wehr¬
pflichtigen, die die Entscheidung:

dauernd untauglich,
dguerM selb- und garnisvndienstunfähig,
dauernd kriegsunbrauchbar,
dauernd garnison- und arbeitsberlvenöuugsunfähig

erhalten haben, wird daher dahin erläutert , daß sich zu
nieldcn haben:

1. alle am 8. September 1870 und später  ge¬
borenen Wehrpflichtigen, die im Friede»  eine solch?
Entscheidung erhalten haben;

2. alle am 2. August 18 69 und später  geborene ».
Wehrpflichtigen, die im Kriege  eine solche Entschei¬
dung erhalten haben.
Auch diejenigen Leute müssen sich melden, die außer

einem solchen Eintrag noch den Vermerk „Nicht zu kon¬
trollieren"  in ihren Militärpapieren haben.

Personen , die hiernach zur Anmeldung verpflichter sind,
diese jedoch vom 1. bis 3. März 1917 noch nicht erstattet
hdben, Iverden hiermit aufgefordert , sich sofort  unter
Vorlage ihrer - Militärpapiere  zu melden, und
zwar sowohl die a u s g e b i l d e t e n als auch die u n a u 8 -
gebildeten  beim Bezirksseldwebel in  Oberlahn¬
stein.

Zweifel sind beim Bezirksfeldlvebcl unter Vorlage der
Militärpapiere zur Sprache zu bringen.

Die Herren Bürgermeister werden ersucht, diese Be¬
kanntmachung s o f o r t in artsüblicher Weise bekannt zu
Heben.

Ober lohnst ein,  den 4. März 1917.
Königliches Bezirkskommanvo Oberlahnstei«

D iez,  den 4. März 1917.
Der Zivilvorsttzenve der Ersatzkonimisfio«

de» « reife » Nnterlah « .

Bekanntmachung der Reichsbeklciduugsstelle
über eine

Bestandsaufnahme von Schuhwaren.
Vom 28. Februar 1917.

Für die Erfüllung der der Reichsbeileis ungsstAle ob¬
liegenden Aufgaben ist die Ermittlung der im Deutschen
Reiche gegenwärtig vorhandenen Vorräte an Schuhwaren
erforderlich.

Auf Grund des 8 8 der Bundesratsverordnuug über die
Regelung des Verkehrs mit Web-, Wirk-, Strick- und Schuh,-
waren vom 10. Juni/23 . Dezember 1916 (Rcichsgesetzblatt
Seite 1420) wird deshalb Folgendes bestimmt:

§ 1.
Am 12. März 1917 ist eine allgemeine Brstandsaüfl

nähme von Schuhwaren vorzunehmen.
Schuhwaren im Sinne dieser Bekanntmachung sind

selche, die ganz oder zum Teil aus Leder, Web-, Wirk- oder
Strickwaren , Filz oder filzartigen Stoffen bestehe»

Schuhwaren , welche vollständig aus Holz hergestellt
sind, unterliegen nicht den Vorschriften dieser Bekannr-
machung und sind daher nicht meldepslichtig.

8 2.
Meldepflicht besteht für die mit Beginn des 12. März

19!7 vorhandenen gesamten Vorräte der iw 8 1 Ab-s 1 und 2
verzeichneten Gegenstände, soweit nicht in 8 3 Ausnahmen
festgesetzt sind. Die Bestandsaufnahme hat ' nach >olgewden
Warengattungen getrennt zu erfolge n
Waren gattun  g I : Arbeitsschuhwerk aller Art (ein¬

schließlich Schaftstiefel)
a) für Männer in allen Größen,
b) für Frauen in allen Größen,
c; für Knaben und Mädchen (Größe Nr . 36 —39),
d) für .Kinder (Größe Nr . 27.- 35),
e) für Kinder (Größe Nr . 26 und kleiner).

Hierzu gehört schweres Schuhwerk mit genagelten oder
genähten Unterböden , dessen Schaft aus Spalt -, Rind -,
Roß-, Wild- oder ähnlichem Oberleder besteht, gleichgültig
ob die Sohle aus Leder, Holz oder anderen Ersatzstoffen her-
gestellt ist.

_ _ - ■



allec itrt
a)  für Männer in allen Grüßen,
l)  für Frauen in allen Größen,
c) für Knaben und Mädchen (Größe dir. —39),
d) für Kinder (Größe Nr . 27—35),
e) fiil Kinder (Größe Nr . 26 und kleiner).

Hierzu gehört im wesentlichen Schuhwell aue- Roßleder
jeder' Art außer Roßlack, aber einschließlich Roßchevreau,
ferner aus Roßbox -, Rindbox -, Mastbox - und Rindleder,
Spalt und dergleichen , ohne Rücksicht aus Schaft öder Boden¬
ausführung , einschließlich Holz- oder sonstigen Etsaysohlen.

Warengattung  III : Anderes Leder-Straßeuschuhloerk
aller Art , soweit nicht unter II oder IV genannt,

a) für Männer in allen Größen,
b) für Frauen in allen Größen,
c) für Knaben und Mädchen (Größe Nr . 36—.%),
d) fitt Kinder (Größe Nr . 27—35),
e) für Kinder (Größe Nr . 26 und kleiner).

Hierzu gehört im wesentlichen Schuhwerk aus jarbigem
oder schwarzem Chevreau -, Boxkalb - oder sonstigem Kalb-
leder, Ziegen -, Schaf -, Sämisch -, Reh- , Hirschleder und der¬
gleichen, auch mit Stoffeinsätzen , ohne Rücksicht auf Schaft¬
oder Bodenaussührung , einschließlich Holz- oder sonstigen
Ersatzsohlen.

Warengattung  kV : Straßenschuhlvcrk au» Lackleder
a) für Männer in allen Größen,
b) für Frauen in allen Größen,
c) für Knaben und Mädchen (Größe Nr . 36 —39),
d) für Kinder (Größe Nr . 27—35),
e) für Kinder (Größe Nr . 26 und kleiner).

Hierzu gehört auch Schuhwerk aus Lackleder mit schwar¬
zen oder farbigen Leder- oder Stoffeinsätzen.

W u r e irg a t t u n g V : Reitstiefel aller Art.

Warengattung  VI : Tanzschuhe, Gesellschaftsschuhc,
Luxushausschuhe und Luxuspantoffeln

a)  für Männer in allen Größen,
b) für Frauen in allen Größen,
c) für Knaben und Mädchen (Größe Nr . 36—35),
d) für Kinder (Größe Nr . 27—35),
e) für Kinder (Größe Nr . 26 und kleiner).

Hierzu gehören im wesentlichen Tanzschuhe und Gesell-
schajtsschuhe aus Leder und Stoffen aller Art .nit leichter
gewendeter Sohle und Holzabsätzen, ferner Hausschuhe oder
Pantoffeln mit 'Absätzen von mehr als 3 Ztm . Höhe aus
Seide , Atlas , Brokat , Sammet , Lackleder (nicht Lacktuch)
oder Wildleder (Sämischleder ).

Warengattung  VII : Sandalen aller Art
a) für Männer in allen Größen,
b) für Frauen in allen Größen,
c) für Knaben und Mädchen (Größe Nr . 86—39),
d) für Kinder (Größe Nr . 27- 35),
e) für Kinder (Größe Nr . 26 und kleiner).

Warengattung  VIII : Hausschuhe und Pantoffeln aller
Art , soweit nicht unter Warengattung Vl bereits
genannt,

a) für Männer in allen Größen,
b) sür Frauen in allen Größen,
c) für Knaben und Mädcken (Größe Nr . 36—39),
d) sür Kinder (Größe Nr . 27—35),
e) sür Kinder (Größe Nr . 26 und kleiirer).

W a r e n g a t t u » g IX : Straßen - und Sportschuhe aus
Stoffen aller Art

„) für Männer in allen Grüßen,
b) für Frauen in allen Größen,

für » fnbtr (Größe Vtr. 27 —85 ),
für Kinder (Größe Nr . 36 und kleiner).
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Von der Meldepflicht ausgenommen sind:
Schuhwaren , die sich im Eigentum der deutschen Mili¬
tär- oder Marinebehörden befinden oder über die Liese-
rungs - oder Herstellungsverträge mit einer deutschen
Militär - oder Marinebehörde bestehen,
die im Gebrauch befindlichen Schuhwaren,
Schuhwaren , die sich in den Haushaltungen befinden
deren gewerbsmäßige Verwertung nicht in Aussicht ge=
nominell ist,
Erstlingsschuhe ohne Absatzfleck bis zur Größe 22 (15
Ztm .) einschließlich,
Gummischuhe.

8 4.
Zur Meldung verpflichtet sind alle natürlichen und ju¬

ristischen Personen , alle wirtschaftlichen Betriebe , alle
öffentlichrcchtlichen Körperschaften und Verbände , die Eigen-
htm oder Gewahrsam an meldepflichtigen Gegenständen
haben oder bei denen sich solche unter Zollaufsicht befin¬
den. Die nach Beginn des 12. März 1917 eintreffeuden , aber
vor diesem Tage abgesandten Vorräte sind von dem Emp¬
fänger sofort nach Eingang der Wabe zu melden.

Vorräte , die sich mit Beginn des 12. März 1917 nicht
im Gewahrsam des Eigentümers befinden , sind sowohl von
dem Eigentümer als auch von demjenigen zu melde», der
sie zu dieser Zeit in Gewahrsam hat.

Neben demjenigen , der die Ware in Gewahrsam hat , ist
auch derjenige zur Meldung verpflichtet , der sie einem Lager-
l)alicr oder Spediteur zur Verfügung eines Dritten über¬
geben hat.

Ist der Eigentümer ein Reichsausländer , so ist außer
dem Namen und Wohnort desselben auch seine.Staatsange¬
hörigkeit anzugeben.

Spediteure und Lagerhalter , welche wissen oder den
llmständen nach annehmen müssen, daß sie mrldepflichtige
Gegenstände in Gewahrsam haben, sind verpflichtet , die zur
Vornahme der Erhebung erforderlichen Auskünfte bei den
Absendern oder Empfängern dieser Gegenständ ? oder bei
ihren Auftraggebern einzuholen . Wird die Auskunst nicht
erteile oder erscheint sie dem Spediteur oder Lagerhalter
nicht glaubhaft , so ist der Spediteur oder Lagerhalter ver¬
pflichtet , dies der Reichsbekleidungsstelle anzuzeigen.

8 5
Die Meldungen dürfen nur auf den hierfür vorge-

fchriebenen amtlichen Meldekarten erstattet werden
Meldepflichtige , welche Eigentümer der zu meldenden

Gegenstände sind, haben die Meldekarten In und Ila , alle
st.listigen Personen die Meldekarten I b und ll b zu be¬
nutzen.

Die Meldekarten müssen spätestens am 17. März 1917
bei den Amtsstellen eingereicht sein, die von den Landes-
Zentralbehörden oder den von ihnen bezeichneten Behörden
mit bei Einsammlung beauftragt sind.

Mitteilungen irgend Ivelcher Art dürfen auf den Melde-
karteu nicht vermerkt werden.

Die Reichsbekleidungsstelle behält sich vor. Muster der
angemeldeten Waren einzufordern.

8 6.
Tie Landeszentralbehörden oder die von ihnen bezeich-

urtci: Behörden Iverden über die Ausführung der Bestands¬
aufnahme »nettere Ausfithrungsbestimmungen erlassen.

8 7,
Wer den Vorschriften des 8 1, Abs. 1 und 2, der .$8 2,

4i,  oder den nach 8 6 erlassenen Ausführungsbestiminnngen
znwidelhandelt , wird nach tz 20, Nummer 1 der B-imdesrats
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toom IO. ^ unt/aÄ . ’©e êtrtb«T
1916  ittit ©«fdngnlä bis ju sechs Ddonalrn nder mit Getv-
straft bitz zu fünfzehntauftnd Mark bestraft.

'Berlin, ' den 28. Febmar 1917.
ReichSbekleidungSstelle

Geheimer Rat Dr. Beutler
Reichskommissar für bürgerliche Kleidung.

Ausführungsbestimmungen

uab V G 2 a . a . O,) .
Die Meldekarte 11b für Nichteizent .imer

umfaßt Schuhwären der Warengattungen VI , VN , VIII

zur
Brls«»tmachuug der Reichsdeklridungsstelle über eine
Bestandsaufaahme von Schuhware» vom 28.Frbr. 1917.

Aus Grund des 8 18 der Bundesratsverordnnng über
die Regelung des Verkehrs mit Web-, Wirk-, Strick- und
Schutzwaren vom 10. Juni/23 . Dezember 1916 werden für
di« von der Reichsbekleidungsstelle unter dem 28. Februar
1917 angeordnete Bestandsaufnahme von Schuhwaren fol¬
gende Ausführungsbestimmungen erlassen:

8 1-
Mit der Ausgabe und Einsammlung der Meldekarten

werden die Landräte (Oberamtmänner ), in Stadtkreisen die
Gemeindevorstände beauftragt.

8 2.
Jeder Meldepflichtige hat seinen Bedarf an Mldekar-

tcie, und zlvar Eigentümer der zu meldenden Gegenstände die
Meldekarten la und II a , alle sonstigen mekdepflichtigen
Personen die Meldekarten Ib und II b, bei der gemäß 8 1
zuständigen Behörde rechtzeitig zu erheben und nach Aus¬
füllung spätestens am 17. März 1917 au derselben Stelle
wieder abzulieftrn.

1 § 3.
Wer den Vorschriften in 8 2 dieser Ausfützrungsbestim-

muugen zuwtderhandelt , wird nach 8 20 N.r. 1 der Bundcs-
rursverordnung über die Regelung des Verkehrs mit Web-,
Wirk-, Strick- und Schuhwaren vom 10. Juni/23 . Dezember
1916 mit Gefängnis bis zu sechs Monaten oder mit Geld-
straft bis zu fünfzehntausend Mark bestraft.

Berlin , den 12. Februar 1917.
Der Minister »Sr Handel «nd Gewerbe.

Ink Austräger
LusenSkh.

J .-Nr . II. 1898. Diez,  den 1. März 1917.
Die Herren Bürgermeister werden ersucht, den in Be¬

tracht kommenden Geschäftsleuten sogleich  von der vor¬
stehenden Bekanntmachung der Reichsbekleidnngsftelle voni
28. Februar ds . Js . und den Ausführungsbestimmungen
des Herrn Ministers für Handel und Gewerbe vom 12. Fe¬
bruar ds . Js . Kenntnis zu geben und sie aujzufocdern , die
erforderlichen Meldekarten unverzüglich,  eventuell tele¬
fonisch bei mir anzufordern.

Für die Meldungen sind verschiedene Vordrucke zu ver-
lveudrn, eingeteilt einmal nach der A r t d e r vorhande¬
nen Schuhwaren  und das andere Mal Vcrjchiedev
für die Eigentümer (Formular Ia und IIa ) und
sonstige meldepflichtige Personen (Formular
Ib und . II b).

Die Meldekarte la für Eigentümer  umfaßt
Schul,waren der Warengattungen I, ll , III, IV- und V (8 2
der Bekanntmachung der Reichsbekleidungsstelie vom 28.
Februar 1917.

Die Meldekarte II a für Eigentümer  umfaßt
Schuhwaren der Marengattungen VI, VIT, VIII nnb IX (8 2
«. * V.)

und IX (§ 2 a . a . O.) .
Die ordnungsmäßig ausgefüllten Meldekarten find mir

bis spätestens 17 . März 1917  wieder einzureichen.
Der « orfitze«»e ne» «ret »au»sch«ste4.

Tudrrstadt.

Kekannlmachnns
der Rrichsbekleidungssteüe über neue Bezngsschrinmuster.

Vom , 20 . Februar 1917.
Auf Grund von 8 12 Absatz 2 der Bundesratsverord-

imi .g über die Regelung des Verkehrs mit Web-, Wirk-,
Strick- und Schuhwaren vom 10. Juni/23 . Dezember 1916
(Reichsgesetzblatt Seite 1420) wird folgendes bestimmt : .

8 1.
Anstelle der bisherigen Bezugsscheinmuster A C tre¬

ten nkUk Muster , die in Nr . 5 der Mitteilungen Der Reichs-
belleidungsstelle (zu beziehen von der Preßabteilung der
Reichsbekleidungsstelle gegen Voreinsendung von 30 Pfg .)
ol'gedruckt sind.

An Stelle des Bezugsscheins A tritt der Bezugsschein
81,

au Stelle des Bezugsscheins B der Bezugsschein B I,
an Stelle des Bezugsscheins C der Bezugsschein C I.
Die Bezugsscheine 8 1 und Bl  sind nur innerhalb

eines Monats , vom Tage der Ausfertigung ab gerechnet,
gültig.

8 L
Den . Kommunalverbänden geht der erste Bedarf an

neuen Bezugsscheinmustern ahne Bestellung zu. Der wei¬
tere Bedarf ist auf den gleichzeitig den Kommunalverbände»
zugehcnden Bestellscheinen Nr . 155 bei der Reichsbeklei-
dungsstelle , Drucksachen-Verwaltung , zu bestellen . Bestel¬
lungen , die nicht auf diesem Bestellscheine cingehen . wer-
deu nicht berücksichtigt.

Sobald die neuen Bezugsscheinmuster den Ausferli-
gui.gsstellen zur Verfügung stehen, dürfen die alten Muster
A und B nicht mehr verwendet werden. Die alten Muster C
können aufgebraucht werden.

8 3.
Vom 1. 'April 1917 ab dürfen Gewerbetreibende Bezugs¬

scheine der alten Muster 8 und B nicht mehr «»»nehmen.
8 4.

Vom 1. 'April 1917 ab dürfen die Gewerbetreibenden
Bezugsscheine nicht annehmen,

a) wenn der Name des Antragstellers nicht angegeben ist,
l ) wenn Zahlen bei dem Gegenstand nicht in Buchstaben,

sondern in Ziffern ausgeschrieben sind,
c) wenn sie auf mehr als eine Warenart laute »»,
i ) wenn sie nicht mit Ort , Datum , Stempel der ausferti-

gcnden Behörde und Unterschrift des mit der Ausferti¬
gung Beauftragten versehen sind,

c) wenn bei»»» Bezugsschein Bl  nicht der linke untere
Abschnitt ausgesiillt und init Unterschrift oder Stempel
versehen ist,

s) lvenn auf ihnen die Angaben über den Gegenstand
irgendwie geändert sind,

g) lvenn durch sonstige Veränderungen der Verdacht einer
Uebertragung oder einer mißbräuchlichen Verwendung
des Bezugsscheines begründet ist,

h) wenn bei den Bezugsscheinen 81 und B I die sinuwna-
ttfic Gültigkeitsdauer des Bezugsscheins abgelanl »» ist.
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__. -t &etnber 1910 juftänblgen SBeljötben lyabcn sie Qfetvei,.
tieibcnbcn Wegen S3ead)tung  des in ZHZ und 4 dieser Be-
fanntmadung enthaltenen  Verbotes zu überwachen.

S ».
Ten Gewerbetreibenden ist verboten, einen andern alc

den durch die Ausfertignngsstellen bewilligten Gegenstand
aus den Bezugsschein abzugeben (z. B. ist unzulässig dir
Abgabe von 'Stoffen an Stelle eines bewilligten fertigen
Stückes oder umgekehrt).

anzngeden haben.
Wielbefarten  gehen Ihnen in den nächsteil Tagen ohne

Anschrcibcn in einigen Exemplaren zu. C' wai ' er Mehr¬
bedarf ist bei dem Mitteldeutschen Arbeitsnachlveksberband
in Frankfurt  a . M., Große Friedbergerftraße 28, Fern-
iuf Stadtamt 44, anzufordern , von wo sie kostenlos geliefert
welden.

Der emlnt
Duderstadt.

8 7
Die Ausfertigungsstellen haben Bezugsfcheinvordrucke

zurückzuweisen, auf denen Durchstreichungen, Verbesserun¬
gen und dergleichen vorgenommen sind oder auf denen die
vorgeschriebenen Antragsspalten nicht vorschriftsmäßig oder
enkgcgeir den auf den Bezugsscheinen abgedruckten Bestim-
mungcii ausgefüllt sind.

8 8.
Zuwiderhandlungen gegen §8 3, 4 uno 6 dieser Bekannt¬

machung werden nach! ff 20 Nr!. 1 der Bundesratsverordnung
über die Siegelung des Verkehrs mit Web-, Wirk-, Strick-
und Schuhwaren vom 10. Juni/23 . Dezenlbcr 1916 mit
Gesängnis bis zu sechs Monaten oder mit Geldstrafe bis zu
fünfzehntausend Mark bestraft.

J .-Nr . 2112 II. Diez,  den 28. Februar 1817.

Betrifft Verteilung von Suppenartikeln.
Ec hat sich gezeigt, daß die zur Verteilung gelangenden

Suppenartikel (Grieß , Graupen , Nudeln üsw.) nicht überall
dem Bedürfnis entsprechend verteilt ivecven.

Ich bestimme daher, daß sämtliche Suppcnartikel nur
entsprechend der Kopfzahl der einzelnen Familien verteilt
werden dürfen , und es nicht Vorkommen darf , daß eine große
Familie dieselbe Menge erhält wie eine kleine Familie.
Eventuell sind Lebensmittelkarten etnzuführrn

Der Borfitzenve de« Krei«au»schnffe«.
Duderstadt.

Berlin , den 20. Februar 1917. J .-Nr . 1990 II. Diez,  den 27. Februar 1917.

Reichsbekleidungsstelle
Geheimer Rat vr. Beutler

ReichSkommiffar für bürgerliche Kleidung.
« , *

J .-Nr . II . 2118. Diez,  den 1. März 1917.
Die Herren Bürgermeister werden ersucht, den in Be¬

tracht kommenden Gewerbetreibenden von vorstehenden Be¬
stimmungen Kenntnis zu geben und deren Ausführung zu
überwachen. Bon den neuen Bezugsscheinen werden Ihnen
eirre Anzahl demnächst zugehen. Nach dem 1. April dürfen
die alten Bezugsscheine — Muster A und D — von den
Euverbetreibenden nicht mehr angenommen werden.

%tt « »rfttzeuve de« » rs 1»a««sM»ffe».
Duderstadt.

I. 150?. Diez,  den 1. März 1917.

An die Herren Standesbeamten.
Betrifft : den Bedarf an SiandeSamtSformnlare«

nvd Registern für 1918.
Ohne Anschreiben werden Ihnen in den nächsten Tagen

je zwei Formulare zur Angabe des Bedarfes an Standes¬
amtsformularen für 1918 mit der vvrjährtgcn Nachwrnnng
zugchen.

Ich ersuche, den nächstjährigeu Bedarf darin rinzutragen
und sic dann mit der alten Rachlveisung bis zum 15. März
1917 zurückzuschicken, und dabei darauf zu achten, daß auch
der Vordruck auf der ersten Seite vollständig ansgefüllt
wird, insbesondere, daß auch die Seelcnzahl nach der letzten
Persouenstandsaufnahme eingetragen wird , was voriges
Jahr auch »nieder vielfach unterblieben ist. Hauptregister
brauchen diefesmal nicht mitbestellt zu lverden. >

Der Borfitzende de« Kreisansfchuffe«.
Duderstadt.

Bekanntmachnug.
An die Herren Bürgermeister des Kreise«.

Anmeldung für den vaterländifchen Hilfsdienst
Die Organisation der Arbeitsvermittlung für den Hilfs¬

dienst erstreckt sich auf sämtliche inäirnlichcu Personen zwi¬
schen 17 und 60 Jahren , soweit sie nicht zum Dienst in der
bewaffneten Macht einberufen sind. Für die Arbeitsver¬
mittlung für den Hilfsdienst sind folgende drei große Grup-
pen zu unterscheiden:

1. Diejenigen männlichen Personen, die eine Arbeits¬
leistung übernehinen wollen , durch die Militärperso¬
nen freigemacht werden.

2. Diejenigen männlichen Personen , die eine Arbeits¬
leistung in der Kriegstvirtschast übernehmen wollen.

3. Alle iveiblichen Personen , die, obwohl sie an sich nicht
unter das H-tlfsdienstpflichtgesetzfallen, doch mittelbar
in gleicher Weise wie die Personen zu 1 >und 2 sich nutz¬
bar machen »vollen.
Als Hilssdienstmeldesielle,  an die die Anmel¬

dungen für den vaterländischen Hilfsdienst zu richten sind,
ist für den Unterlahnkreis der K r e i s a r b e i t s n a ch-
weis in Limburg  bestimmt worden.

Sie wollen dies mit dem Hiuzusügen ortsüblich be¬
kanntgeben, daß

1. Meldekarten bet Ihne » vorrätig sind, und

Diez,  den 27. Februar 1917
« » die Herren Bürgermeister

der Dberförstereien Diez , Katzenelnbogen
und Naffan.

Tic Königl . Forstkasse Diez klagt darüber , daß soviele
Beiträge zur Obersörsterbesoldung für das lsre . Rechnungs¬
jahr Iwch rückständig seien.

Ich ersuche, die säumigen Herren Gemeinderechner zur
baldigen Auszahlung zu veranlassen.

Der Borfitzenve de» Kreisausschuffe«.
Duderstadt . ,

l. 1472. Diez,  den 1. März 1917.
An die Herren Bürgermeister de« Kreise«.

Mt Bezug aus meine Kreisblattversügung vom 3.
Januar ds. Js ., I. 11783 , Kveisblatt Nr . 5, teile ich.Ihnen
nlit, daß ich die Redaktion des Regierungs -AnltSblattes er¬
sucht habe, das Sachregister zum Regierungs -Amtsblatt für
1916 auch denjenigen Bürgermeistern unter Anrechnung der
Anschaffungskosten zuzusenden, die dasselbe seither nicht
bestellt haben.

Ich ersuche die Ihnen zugehende diesbezügliche Sen¬
dung cinzulösen.

Der KSnigl. S««dr«ti
Duderstadt.

■■ - ..  i 1 1 111 "
KrrontwvrtltK für die Srbriftleituua RI ward Hei», Bad Wnß

-ommer,
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